1. Ordentlicher Bundesfrauenrat 2026
18.-19. April 2026, Berlin

V5-048 Sexualisierte Gewalt konsequent bekdmpfen - innerparteilich und politisch

Antragsteller*in:  Bianca Pircher (KV Nirnberg-Land)

Anderungsantrag zu V5

Von Zeile 48 bis 51:

£ Versflichtende Workshops fies L N

5. Starkung von Sensibilisierung und Praventionsstrukturen

Die Bundes- und Landesgeschaftsstellen werden verpflichtet, regelmafdig Workshops und
Schulungsangebote zu den Themen Gewalt, Machtsmissbrauch und Diskriminierung bereitzustellen.
Diese Angebote richten sich an Amts- und Mandatstrager*innen sowie ausdricklich auch an
Beschaftigte der Partei und ihren Mandatstrager*innen.

Amts- und Mandatstrager®innen sowie Beschaftigten wird die Teilnahme an diesen Formaten
nachdricklich empfohlen.

Begriindung

Sensibilisierung und Pravention sind zentrale Bausteine im Umgang mit sexualisierter Gewalt und
mussen strukturell und flachendeckend verankert werden.

Eine nachhaltige Wirkung wird insbesondere dann erreicht, wenn entsprechende Angebote
kontinuierlich, niedrigschwellig und fir alle relevanten Gruppen zuganglich sind. Die verpflichtende
Bereitstellung durch die Bundes- und Landesgeschaftsstellen stellt sicher, dass diese Formate
dauerhaft, qualitatsgesichert und flachendeckend angeboten werden.

Gerade im Kontext ehrenamtlicher Strukturen ist es entscheidend, Rahmenbedingungen zu schaffen, die
eine breite Teilnahme ermdglichen und fordern. Eine starke Verankerung auf struktureller Ebene erhoht
die tatsachliche Inanspruchnahme und Wirksamkeit der Mafdnahmen.

Die ausdruckliche Einbeziehung der Beschaftigten tragt der Realitat innerparteilicher
Arbeitsverhaltnisse Rechnung, die ebenfalls von Machtstrukturen gepragt sein konnen und daher
gleichermafien praventive Mafdnahmen erfordern.

Durch eine nachdriickliche Empfehlung zur Teilnahme wird die Bedeutung der Formate klar
unterstrichen und ihre breite Nutzung aktiv gefordert.



	V5-048 Sexualisierte Gewalt konsequent bekämpfen – innerparteilich und politisch
	Änderungsantrag zu V5
	Von Zeile 48 bis 51:

	Begründung


